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Jagdverordnung, Nachtrag 2015 
 

Geltendes Recht Vorlage des Regierungsrats vom 3. Februar 
2015 

Änderungsanträge der SVP-Fraktion vom 19. April 2015 

Art.  5  
Jagdkommission 

  

1 Die Jagdkommission berät den Regierungsrat, 
das zuständige Departement und die Jagdverwal-
tung in allen wichtigen Fragen der Jagd sowie des 
Wild- und Vogelschutzes.  
 
 

1 Die Jagdkommission berät den Regierungsrat, 
das zuständige Departement Bau- und Raument-
wicklungsdepartement und die Jagdverwaltung das 
Amt für Wald und Landschaft  in allen wichtigen 
Fragen der Jagd sowie des Wild- und Vogelschut-
zes.  
 

1 Der Regierungsrat, das zuständige Departement Bau- 
und Raumentwicklungsdepartement und die Jagdverwal-
tung das Amt für Wald und Landschaft  hören in allen wich-
tigen Fragen der Jagd sowie des Wild- und Vogelschutzes 
vorgängig die Jagdkommission an.  
 
2 Die Jagdkommission ist vor Erlass oder Änderung des 
Wald-Wild-Konzeptes immer anzuhören. 

 

 


